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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Europäische Betriebsräte-
 Gesetzes – Umsetzung der Richtlinie 2009/38/EG über Europäische Betriebsräte
 (2. EBRG-ÄndG)

 A.  Problem und Ziel

 Die  neu  gefasste  Richtlinie  2009/38/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  6.  Mai  2009  über  die  Einsetzung  eines  Europäischen  Betriebsrats
 oder  die  Schaffung  eines  Verfahrens  zur  Unterrichtung  und  Anhörung  der
 Arbeitnehmer  in  gemeinschaftsweit  operierenden  Unternehmen  und  Unter-
 nehmensgruppen  ist  am  5.  Juni  2009  in  Kraft  getreten.  Die  gegenüber  der
 derzeit  geltenden  Richtlinie  94/45/EG  neu  gefassten  Bestimmungen  sind  bis
 zum  5.  Juni  2011  in  nationales  Recht  umzusetzen.  Dazu  dient  der  vorliegende
 Gesetzentwurf.

 B.  Lösung

 Die  Umsetzung  der  neu  gefassten  Bestimmungen  der  Richtlinie  erfolgt  durch
 eine Änderung des Europäische Betriebsräte-Gesetzes (EBRG).

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine.

 2. Vollzugsaufwand

 Keiner.

 E.  Sonstige Kosten

 Der  Gesetzentwurf  dient  entsprechend  der  zugrunde  liegenden  Richtlinie  der
 Stärkung  des  Rechts  der  Arbeitnehmer  auf  Unterrichtung  und  Anhörung.  Sich
 dadurch  möglicherweise  ergebender  finanzieller  Mehraufwand  hängt  von  den
 konkreten  Gegebenheiten  in  den  jeweiligen  gemeinschaftsweit  tätigen  Unter-
 nehmen  oder  Unternehmensgruppen  ab  und  lässt  sich  nicht  quantifizieren.
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Möglichen Belastungen stehen Entlastungen insbesondere durch verringerte
Transaktionskosten gegenüber, die ebenfalls nicht näher bezeichnet werden
können. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Es werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.
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Anlage 1
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Europäische Betriebsräte-
Gesetzes – Umsetzung der Richtlinie 2009/38/EG über Europäische Betriebsräte*

(2. EBRG-ÄndG)
Vom …
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Europäische Betriebsräte-Gesetzes

Das Europäische Betriebsräte-Gesetz vom 28. Oktober
1996 (BGBl. I S. 1548, 2022), das zuletzt durch Artikel 30
des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Der Europäische Betriebsrat ist zuständig in
Angelegenheiten, die das gemeinschaftsweit tätige
Unternehmen oder die gemeinschaftsweit tätige Un-
ternehmensgruppe insgesamt oder mindestens zwei
Betriebe oder zwei Unternehmen in verschiedenen
Mitgliedstaaten betreffen. Bei Unternehmen und Un-
ternehmensgruppen nach § 2 Absatz 2 ist der Euro-
päische Betriebsrat nur in solchen Angelegenheiten
zuständig, die sich auf das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten erstrecken, soweit kein größerer Gel-
tungsbereich vereinbart wird.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

c) Nach dem neuen Absatz 3 wird folgender Absatz 4
eingefügt:

„(4) Unterrichtung im Sinne dieses Gesetzes be-
zeichnet die Übermittlung von Informationen durch
die zentrale Leitung oder eine andere geeignete Lei-
tungsebene an die Arbeitnehmervertreter, um ihnen
Gelegenheit zur Kenntnisnahme und Prüfung der be-
handelten Frage zu geben. Die Unterrichtung erfolgt
zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer in-
haltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck angemes-
sen sind und es den Arbeitnehmervertretern ermög-
lichen, die möglichen Auswirkungen eingehend zu
bewerten und gegebenenfalls Anhörungen mit dem
zuständigen Organ des gemeinschaftsweit tätigen
Unternehmens oder der gemeinschaftsweit tätigen
Unternehmensgruppe vorzubereiten.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
gefasst:

„(5) Anhörung im Sinne dieses Gesetzes bezeich-
net den Meinungsaustausch und die Einrichtung ei-
nes Dialogs zwischen den Arbeitnehmervertretern
und der zentralen Leitung oder einer anderen geeig-
neten Leitungsebene zu einem Zeitpunkt, in einer
Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die es
den Arbeitnehmervertretern auf der Grundlage der
erhaltenen Informationen ermöglichen, innerhalb ei-
ner angemessenen Frist zu den vorgeschlagenen
Maßnahmen, die Gegenstand der Anhörung sind,
eine Stellungnahme abzugeben, die innerhalb des ge-
meinschaftsweit tätigen Unternehmens oder der ge-
meinschaftsweit tätigen Unternehmensgruppe be-
rücksichtigt werden kann. Die Anhörung muss den
Arbeitnehmervertretern gestatten, mit der zentralen
Leitung zusammenzukommen und eine mit Gründen
versehene Antwort auf ihre etwaige Stellungnahme
zu erhalten.“

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6.

f) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Unterrichtung und Anhörung des Europäi-
schen Betriebsrats sind spätestens gleichzeitig mit
der der nationalen Arbeitnehmervertretungen durch-
zuführen.“

2. In § 2 Absatz 4 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2“ durch die
Wörter „§ 5 Absatz 2 und 3“ und die Angabe „§ 35
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 36 Absatz 2“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die zentrale Leitung hat auf Verlangen einer
Arbeitnehmervertretung die für die Aufnahme von
Verhandlungen zur Bildung eines Europäischen Be-
triebsrats erforderlichen Informationen zu erheben
und an die Arbeitnehmervertretung weiterzuleiten. Zu
den erforderlichen Informationen gehören insbeson-
dere die durchschnittliche Gesamtzahl der Arbeitneh-
mer und ihre Verteilung auf die Mitgliedstaaten, die
Unternehmen und Betriebe sowie über die Struktur
des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „für die Auskünfte“
gestrichen.

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Jede Leitung eines Unternehmens einer ge-
meinschaftsweit tätigen Unternehmensgruppe sowie
die zentrale Leitung sind verpflichtet, die Informatio-
nen nach Absatz 1 zu erheben und zur Verfügung zu
stellen.“

4. In § 6 Absatz 4 werden die Wörter „Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die

* Umsetzung der Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Einsetzung eines Euro-

päischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unter-

richtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit

operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. L 122

vom 16.5.2009, S. 28).
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Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl.
EG Nr. L 395 S. 1)“ durch die Wörter „Verordnung (EG)
Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl.
L 24 vom 29.1.2004, S. 1)“ ersetzt.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für jeden Anteil der in einem Mitgliedstaat
beschäftigten Arbeitnehmer, der 10 Prozent der Ge-
samtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten
Arbeitnehmer der gemeinschaftsweit tätigen Unter-
nehmen oder Unternehmensgruppen oder einen
Bruchteil davon beträgt, wird ein Mitglied aus die-
sem Mitgliedstaat in das besondere Verhandlungsgre-
mium entsandt.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird Absatz 2.

6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Die zentrale Leitung unterrichtet zugleich die zu-
ständigen europäischen Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände über den Beginn der Verhandlungen
und die Zusammensetzung des besonderen Verhand-
lungsgremiums nach § 12 Satz 1.“

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Vor“ die Wörter
„und nach“ eingefügt.

c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Die Sachverständigen und Gewerkschaftsvertreter
können auf Wunsch des besonderen Verhandlungs-
gremiums beratend an den Verhandlungen teilneh-
men.“

7. § 18 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Aufgaben und Befugnisse des Europäischen Be-
triebsrats sowie das Verfahren zu seiner Unter-
richtung und Anhörung; dieses Verfahren kann
auf die Beteiligungsrechte der nationalen Arbeit-
nehmervertretungen abgestimmt werden, soweit
deren Rechte hierdurch nicht beeinträchtigt wer-
den,“.

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. die Einrichtung eines Ausschusses des Euro-
päischen Betriebsrats einschließlich seiner Zu-
sammensetzung, der Bestellung seiner Mitglie-
der, seiner Befugnisse und Arbeitsweise,“.

c) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die Num-
mern 6 und 7.

d) In Nummer 7 werden nach dem Wort „Neuverhand-
lung“ ein Komma und die Wörter „Änderung oder
Kündigung“ eingefügt.

8. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für jeden Anteil der in einem Mitgliedstaat
beschäftigten Arbeitnehmer, der 10 Prozent der Ge-

samtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten
Arbeitnehmer der gemeinschaftsweit tätigen Unter-
nehmen oder Unternehmensgruppen oder einen
Bruchteil davon beträgt, wird ein Mitglied aus die-
sem Mitgliedstaat in das besondere Verhandlungs-
gremium entsandt.“

b) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.

9. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Dem Wortlaut des Absatzes 5 werden die Wörter
„Eine ausgewogene Vertretung der Arbeitnehmer
nach ihrer Tätigkeit sollte so weit als möglich be-
rücksichtigt werden;“ vorangestellt.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 22 Abs. 2 bis 4“
durch die Angabe „§ 22 Absatz 2“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Die §§ 30 und 39
Abs. 2“ durch die Wörter „§ 35 Absatz 2 und
§ 39“ ersetzt.

10. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26

Ausschuss

Der Europäische Betriebsrat bildet aus seiner Mitte
einen Ausschuss. Der Ausschuss besteht aus dem Vor-
sitzenden und mindestens zwei, höchstens vier weite-
ren zu wählenden Ausschussmitgliedern. Die weiteren
Ausschussmitglieder sollen in verschiedenen Mitglied-
staaten beschäftigt sein. Der Ausschuss führt die lau-
fenden Geschäfte des Europäischen Betriebsrats.“

11. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 32“ durch
die Angabe „§ 29“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 33“ durch
die Angabe „§ 30“ ersetzt.

c) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 26 Abs. 1“ durch
die Angabe „§ 26“ ersetzt.

12. Nach § 28 wird folgende Überschrift eingefügt:

„ D r i t t e r  A b s c h n i t t

M i t w i r k u n g s r e c h t e “ .

13. Die §§ 29 und 30, die bisherige Überschrift zum Drit-
ten Abschnitt und § 31 werden aufgehoben.

14. Der bisherige § 32 wird § 29.

15. Der bisherige § 33 wird § 30 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Um-
stände“ die Wörter „oder Entscheidungen“ einge-
fügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 26 Abs. 1“
durch die Angabe „§ 26“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Maß-
nahmen“ die Wörter „oder Entscheidungen“ einge-
fügt.

16. Der bisherige § 34 wird § 31 und die Wörter „§ 32
Abs. 2 Nr. 5 bis 10 und § 33“ werden durch die Wörter
„§ 29 Absatz 2 Nummer 5 bis 10 und § 30“ ersetzt.
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17. Nach dem neuen § 31 wird folgende Überschrift einge-
fügt:

„ Vi e r t e r  A b s c h n i t t

Ä n d e r u n g  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g ,
Ü b e r g a n g  z u  e i n e r  Ve r e i n b a r u n g “ .

18. § 35 und die bisherige Überschrift zum Vierten Ab-
schnitt werden aufgehoben.

19. Der bisherige § 36 wird § 32 und in Absatz 2 Satz 1
wird die Angabe „§ 22 Abs. 2 bis 4“ durch die Angabe
„§ 22 Absatz 2“ ersetzt.

20. Der bisherige § 37 wird § 33.

21. Die bisherige Überschrift zum Fünften Teil wird aufge-
hoben.

22. Nach dem neuen § 33 wird folgende Überschrift einge-
fügt:

„ F ü n f t e r  Te i l

G e m e i n s a m e  B e s t i m m u n g e n “ .

23. Der bisherige § 38 wird § 34.

24. Der bisherige § 39 wird § 35 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§§ 32 und 33 Abs. 1“
durch die Wörter „§§ 29 und 30 Absatz 1“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 35“ durch
die Angabe „§ 36“ ersetzt.

25. Nach dem neuen § 35 werden die folgenden §§ 36
bis 39 eingefügt:

„§ 36

Unterrichtung der örtlichen Arbeitnehmervertreter

(1) Der Europäische Betriebsrat oder der Ausschuss
(§ 30 Absatz 2) berichtet den örtlichen Arbeitnehmer-
vertretern oder, wenn es diese nicht gibt, den Arbeit-
nehmern der Betriebe oder Unternehmen über die Un-
terrichtung und Anhörung.

(2) Das Mitglied des Europäischen Betriebsrats oder
des Ausschusses, das den örtlichen Arbeitnehmerver-
tretungen im Inland berichtet, hat den Bericht in Be-
trieben oder Unternehmen, in denen Sprecheraus-
schüsse der leitenden Angestellten bestehen, auf einer
gemeinsamen Sitzung im Sinne des § 2 Absatz 2 des
Sprecherausschussgesetzes zu erstatten. Dies gilt nicht,
wenn ein nach § 23 Absatz 6 bestimmter Angestellter
an der Sitzung zur Unterrichtung und Anhörung des
Europäischen Betriebsrats teilgenommen hat. Wird der
Bericht nach Absatz 1 nur schriftlich erstattet, ist er
auch dem zuständigen Sprecherausschuss zuzuleiten.

§ 37

Wesentliche Strukturänderung

(1) Ändert sich die Struktur des gemeinschaftsweit
tätigen Unternehmens oder der gemeinschaftsweit täti-
gen Unternehmensgruppe wesentlich und bestehen
hierzu keine Regelungen in geltenden Vereinbarungen
oder widersprechen sich diese, nimmt die zentrale Lei-
tung von sich aus oder auf Antrag der Arbeitnehmer
oder ihrer Vertreter (§ 9 Absatz 1) die Verhandlung
über eine Vereinbarung nach § 18 oder § 19 auf. Als

wesentliche Strukturänderungen im Sinne des Satzes 1
gelten insbesondere

1. Zusammenschluss von Unternehmen oder Unter-
nehmensgruppen,

2. Spaltung von Unternehmen oder der Unterneh-
mensgruppe,

3. Verlegung von Unternehmen oder der Unterneh-
mensgruppe in einen anderen Mitgliedstaat oder
Drittstaat oder Stilllegung von Unternehmen oder
der Unternehmensgruppe,

4. Verlegung oder Stilllegung von Betrieben, soweit
sie Auswirkungen auf die Zusammensetzung des
Europäischen Betriebsrats haben können.

(2) Abweichend von § 10 entsendet jeder von der
Strukturänderung betroffene Europäische Betriebsrat
aus seiner Mitte drei weitere Mitglieder in das beson-
dere Verhandlungsgremium.

(3) Für die Dauer der Verhandlung bleibt jeder von
der Strukturänderung betroffene Europäische Betriebs-
rat bis zur Errichtung eines neuen Europäischen Be-
triebsrats im Amt (Übergangsmandat). Mit der zentra-
len Leitung kann vereinbart werden, nach welchen Be-
stimmungen und in welcher Zusammensetzung das
Übergangsmandat wahrgenommen wird. Kommt es
nicht zu einer Vereinbarung mit der zentralen Leitung
nach Satz 2, wird das Übergangsmandat durch den je-
weiligen Europäischen Betriebsrat entsprechend der
für ihn im Unternehmen oder der Unternehmensgruppe
geltenden Regelung wahrgenommen. Das Übergangs-
mandat endet auch, wenn das besondere Verhandlungs-
gremium einen Beschluss nach § 15 Absatz 1 fasst.

(4) Kommt es nicht zu einer Vereinbarung nach § 18
oder § 19, ist in den Fällen des § 21 Absatz 1 ein Euro-
päischer Betriebsrat nach den §§ 22 und 23 zu errichten.

§ 38

Fortbildung

(1) Der Europäische Betriebsrat kann Mitglieder zur
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen
bestimmen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für
die Arbeit des Europäischen Betriebsrats erforderlich
sind. Der Europäische Betriebsrat hat die Teilnahme
und zeitliche Lage rechtzeitig der zentralen Leitung
mitzuteilen. Bei der Festlegung der zeitlichen Lage
sind die betrieblichen Notwendigkeiten zu berücksich-
tigen. Der Europäische Betriebsrat kann die Aufgaben
nach diesem Absatz auf den Ausschuss nach § 26 über-
tragen.

(2) Für das besondere Verhandlungsgremium und
dessen Mitglieder gilt Absatz 1 Satz 1 bis 3 entspre-
chend.

§ 39

Kosten, Sachaufwand und Sachverständige

(1) Die durch die Bildung und Tätigkeit des Europäi-
schen Betriebsrats und des Ausschusses entstehenden
Kosten trägt die zentrale Leitung. Die zentrale Leitung
hat insbesondere für die Sitzungen und die laufende
Geschäftsführung in erforderlichem Umfang Räume,
sachliche Mittel und Büropersonal, für die Sitzungen
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außerdem Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Sie
trägt die erforderlichen Reise- und Aufenthaltskosten
der Mitglieder des Europäischen Betriebsrats und des
Ausschusses. § 16 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Europäische Betriebsrat und der Ausschuss
können sich durch Sachverständige ihrer Wahl unter-
stützen lassen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sachverstän-
dige können auch Beauftragte von Gewerkschaften
sein. Werden Sachverständige hinzugezogen, be-
schränkt sich die Kostentragungspflicht auf einen
Sachverständigen, es sei denn, eine Vereinbarung nach
§ 18 oder § 19 sieht etwas anderes vor.“

26. Dem § 40 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Für nach § 38 erforderliche Fortbildungen gilt § 37
Absatz 6 Satz 1 und 2 des Betriebsverfassungsgesetzes
entsprechend.“

27. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „die-
ses Gesetzes“ die Wörter „außer in den Fällen des
§ 37“ eingefügt.

b) In Absatz 4 wird der Punkt am Ende durch ein
Komma ersetzt und die Wörter „soweit es sich nicht
um wesentliche Strukturänderungen im Sinne des
§ 37 handelt.“ angefügt.

c) In Absatz 7 Satz 1 werden nach den Wörtern „die-
ses Gesetzes“ die Wörter „außer in den Fällen des
§ 37“ eingefügt.

d) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

„(8) Auf die in den §§ 2 und 3 genannten Unter-
nehmen und Unternehmensgruppen, in denen zwi-
schen dem 5. Juni 2009 und dem 5. Juni 2011 eine
Vereinbarung über die grenzübergreifende Unter-
richtung und Anhörung unterzeichnet oder überar-
beitet wurde, sind außer in den Fällen des § 37 die
Bestimmungen dieses Gesetzes in der Fassung vom
28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1548, 2022), zuletzt
geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom
21.12.2000 (BGBl. I S. 1983), anzuwenden. Ist eine
Vereinbarung nach Satz 1 befristet geschlossen

worden, können die Parteien ihre Fortgeltung be-
schließen, solange die Vereinbarung wirksam ist;
Absatz 4 gilt entsprechend.“

28. In § 43 Absatz 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 1 werden
jeweils die Wörter „§ 39 Abs. 2 Satz 1 oder 2“ durch
die Wörter „§ 35 Absatz 2 Satz 1 oder 2“ ersetzt.

29. § 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter „eine Auskunft“
durch die Wörter „die Informationen“ und das Wort
„erteilt“ durch die Wörter „erhebt oder weiterleitet“
ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 32 Abs. 1 oder
§ 33 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1“ durch die
Wörter „§ 29 Absatz 1 oder § 30 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 Satz 1“ sowie die Angabe „§ 26
Abs. 1“ durch die Angabe „§ 26“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes

In § 82 Absatz 2 Satz 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I
S. 853, 1036), das zuletzt durch … des Gesetzes vom …
(BGBl. …) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 41“
durch die Wörter „§ 41 Absatz 1 bis 7“ ersetzt.

Artikel 3

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann den
Wortlaut des Europäische Betriebsräte-Gesetzes in der vom
Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bun-
desgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt

Mit der Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Einsetzung eines
Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfah-
rens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unter-
nehmensgruppen (Richtlinie) ist die Richtlinie 94/45/EG
neu gefasst worden. Ziel der Neufassung ist es, das Recht
auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in ge-
meinschaftsweit tätigen Unternehmen und Unternehmens-
gruppen zu stärken. Zu den wesentlichen Änderungen gehö-
ren die erweiterte Definition der Begriffe Unterrichtung und
Anhörung, die Anerkennung der Rolle der Gewerkschaften
als Sachverständige zur Unterstützung der Verhandlungen
des besonderen Verhandlungsgremiums, die Regelung für
erforderliche Schulungen für Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums und des Europäischen Betriebsrats;
die Neuverhandlung bestehender Vereinbarungen bei we-
sentlichen Strukturänderungen des Unternehmens oder der
Unternehmensgruppe sowie ein Zwei-Jahres-Zeitraum bis
zum Ablauf der Umsetzungsfrist, in dem bestehende Ver-
einbarungen noch nach dem derzeit geltenden Recht ange-
passt oder neu abgeschlossen werden können.

Die Richtlinie ist am 5. Juni 2009 in Kraft getreten und bis
zum 5. Juni 2011 in nationales Recht umzusetzen. Der sich
aus der Neufassung der Europäischen Betriebsräte-Richt-
linie ergebende Umsetzungsbedarf ist in Artikel 16 der
Richtlinie aufgeführt.

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der neu gefassten
Bestimmungen der Richtlinie in deutsches Recht. Die Um-
setzung der Richtlinie erfolgt durch eine Änderung des
Europäische Betriebsräte-Gesetzes (EBRG).

II. Alternativen

Keine.

III. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haus-
halte

Keine.

IV. Sonstige Kosten

Der Gesetzentwurf dient entsprechend der zugrunde liegen-
den Richtlinie der Stärkung des Rechts der Arbeitnehmer auf
Unterrichtung und Anhörung. Sich dadurch möglicherweise
ergebender finanzieller Mehraufwand hängt von den konkre-
ten Gegebenheiten in den jeweiligen gemeinschaftsweit täti-
gen Unternehmen oder Unternehmensgruppen ab und lässt
sich nicht quantifizieren. Möglichen Belastungen stehen
Entlastungen insbesondere durch verringerte Transaktions-
kosten gegenüber, die ebenfalls nicht näher bezeichnet wer-
den können. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

V. Bürokratiekosten

Es werden keine Informationspflichten im Sinne des § 2
Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationa-

len Normenkontrollrates eingeführt, geändert oder aufgeho-
ben.

VI. Gleichstellungspolitische Auswirkungen

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzes-
änderungen wurden geprüft. Es ergeben sich keine Hin-
weise auf die unterschiedliche Betroffenheit von Frauen und
Männern.

VII. Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden geprüft. Die Wir-
kung des Gesetzentwurfs entspricht einer nachhaltigen Ent-
wicklung in den Bereichen wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit und soziale Verantwortung.

VIII. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
Union

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen
Union vereinbar.

IX. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (Arbeits-
recht einschließlich der Betriebsverfassung). Eine bundes-
gesetzliche Regelung ist erforderlich, um regional unter-
schiedliche Vorschriften und damit ein unterschiedliches In-
teressenvertretungsniveau der Arbeitnehmer zu vermeiden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Europäische Betriebs-
räte-Gesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Entsprechend Artikel 1 Absatz 3 und 4 der Richtlinie 2009/
38/EG ist der Europäische Betriebsrat zuständig in Angele-
genheiten, die das Unternehmen oder die Unternehmens-
gruppe insgesamt oder mindestens zwei Betriebe oder zwei
Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten betreffen.
Mit Artikel 1 Absatz 3 und 4 ist die ursprünglich nur für den
Europäischen Betriebsrat kraft Gesetzes geltende Zustän-
digkeitsbestimmung als allgemeine Regelung in den Haupt-
teil der Richtlinie gezogen worden.

Zur Feststellung des grenzübergreifenden Charakters einer
Angelegenheit sind sowohl der Umfang der möglichen Aus-
wirkungen einer Entscheidung als auch die betroffene Lei-
tungs- und Vertretungsebene zu berücksichtigen. Danach
liegt eine grenzübergreifende Angelegenheit unverändert
dann vor, wenn Entscheidungen der zentralen Leitung, die
sich auf die Arbeitnehmer gemeinschaftsweit tätigen Unter-
nehmen oder Unternehmensgruppen auswirken, außerhalb
des Mitgliedstaates getroffen werden, in dem sie beschäftigt
sind. Umfasst sind auch solche Angelegenheiten, die unge-
achtet der Zahl der betroffenen Mitgliedstaaten für die euro-
päischen Arbeitnehmer hinsichtlich der Reichweite ihrer
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möglichen Auswirkungen von Belang sind oder die Verla-
gerung von Tätigkeiten zwischen Mitgliedstaaten betreffen.

Für die Fälle, in denen die zentrale Leitung nicht in einem
Mitgliedstaat liegt und der Europäische Betriebsrat deshalb
auf der Ebene der im Inland liegenden nachgeordneten Lei-
tung oder des im Inland ansässigen Vertreters der zentralen
Leitung zu errichten ist, beschränkt sich die Zuständigkeit
des Europäischen Betriebsrats auf Angelegenheiten, die
sich auf das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erstrecken,
soweit nicht ein größerer Geltungsbereich vereinbart ist.
Diese Regelung entspricht Artikel 1 Absatz 6 der Richtlinie.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe c

Der Begriff der Unterrichtung wird in Absatz 4 nach der
Vorgabe des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie
definiert.

Zu Buchstabe d

Der Begriff der Anhörung wird in Absatz 5 nach den Vorga-
ben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie defi-
niert. Zwingende Formvorgaben wie z.B. ein Schriftformer-
fordernis sind damit nicht verbunden.

Zu Buchstabe e

Redaktionelle Folgeänderung zu den Buchstaben b bis d.

Zu Buchstabe f

Absatz 7 stellt entsprechend Artikel 12 Absatz 3 der Richtli-
nie klar, dass der Europäische Betriebsrat gegebenenfalls
vor oder gleichzeitig mit den nationalen Vertretungsgremien
der Arbeitnehmer zu unterrichten und anzuhören ist.

Zu Nummer 2

Der in § 5 neu eingefügte Absatz 3 muss in § 2 Absatz 4 in
Bezug genommen werden, weil die Regelung auch dann
gilt, wenn die zentrale Leitung nicht im Inland liegt.

Zu Nummer 3

Mit den Änderungen in § 5 wird Artikel 4 Absatz 4 der
Richtlinie entsprechend der hierzu ergangenen Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs umgesetzt.

Zu Buchstabe a

Mit der sprachlichen Neufassung des Absatzes 1 wird klar-
gestellt, dass die für die Aufnahme von Verhandlungen zur
Bildung eines Europäischen Betriebsrats erforderlichen In-
formationen von der zentralen Leitung zu erheben und an
die Arbeitnehmervertretung weiterzuleiten sind.

Zu Buchstabe b

Es handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu
der sprachlichen Neufassung des Absatzes 1.

Zu Buchstabe c

Absatz 3 stellt sicher, dass die nach den Absätzen 1 und 2 in
Anspruch Genommenen – die zentrale Leitung einschließ-
lich der fingierten zentralen Leitung nach § 2 Absatz 2 sowie

jede Leitung eines zu einer gemeinschaftsweit tätigen Un-
ternehmensgruppe gehörenden Unternehmens – die erforder-
lichen Informationen erhalten, um ihre Verpflichtungen er-
füllen zu können. Gleiches gilt für Unternehmen oder Unter-
nehmensgruppen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat,
wenn diese zur Auskunftserteilung aufgefordert wurden.

Zu Nummer 4

Die Änderung vollzieht gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richt-
linie die Neufassung der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen nach.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Die Zusammensetzung des besonderen Verhandlungsgremi-
ums bestimmt sich nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der
Richtlinie. Danach ist für jeden Anteil der in einem Mitglied-
staat beschäftigten Arbeitnehmer, der 10 Prozent der
Gesamtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeit-
nehmern des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe
oder einen Bruchteil davon beträgt, ein Mitglied in das be-
sondere Verhandlungsgremium zu entsenden. Beschäftigt
z. B. eine gemeinschaftsweit tätige Unternehmensgruppe
insgesamt 4 500 Arbeitnehmer, davon 2 000 in Deutschland,
1 100 in Italien, 900 in Frankreich und 500 in Polen, entfal-
len 44,4 Prozent auf Deutschland, 24,4 Prozent auf Italien,
20 Prozent auf Frankreich und 11,1 Prozent auf Polen. Damit
besteht das besondere Verhandlungsgremium aus insgesamt
zwölf Mitgliedern, davon fünf aus Deutschland, drei aus Ita-
lien, zwei aus Frankreich und zwei aus Polen.

Zu den Buchstaben b und c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu Buch-
stabe a.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Der in Absatz 1 neu eingefügte Satz 2 entspricht Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie. Die Regelung ergänzt
die Adressaten der Unterrichtung über den Beginn der Ver-
handlungen und die Zusammensetzung des besonderen Ver-
handlungsgremiums um die zuständigen europäischen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände. Dies sind solche
Verbände, die nach Artikel 154 AEUV von der Kommission
gehört werden. Eine entsprechende Liste wird von der
Kommission laufend aktualisiert und im Internet veröffent-
licht (derzeit unter http://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca-
tId=522&langId=en). Zur Vereinfachung des Verfahrens ha-
ben die europäischen Dachverbände einheitliche E-Mail-
Adressen eingerichtet (ewc@etuc.org und ewc@business-
europe.eu). Die zentrale Leitung kann der Verpflichtung
durch eine Nachricht an diese Adressen entsprechen.

Zu Buchstabe b

In Absatz 2 wird entsprechend Artikel 5 Absatz 4 Unterab-
satz 2 der Richtlinie festgelegt, dass das besondere Verhand-
lungsgremium befugt ist, auch nach jeder Verhandlung mit
der zentralen Leitung zu tagen. Die in der Richtlinie an glei-
cher Stelle vorgesehene Bereitstellung von Kommunika-
tionsmitteln ist in § 16 Absatz 1 bereits umgesetzt.
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Zu Buchstabe c

Die Ergänzung des Absatzes 4 stellt gemäß Artikel 5 Absatz
4 Unterabsatz 3 Satz 3 der Richtlinie klar, dass auf Wunsch
des besonderen Verhandlungsgremiums die Sachverständi-
gen und Gewerkschaftsvertreter an den Verhandlungen be-
ratend teilnehmen können. Ist ein Gewerkschaftsvertreter
als Sachverständiger berufen, hat die zentrale Leitung unter
den allgemein für die Hinzuziehung von Sachverständigen
geltenden Voraussetzungen des § 16 die Kosten zu tragen.

Zu Nummer 7

Die Änderungen dienen der Umsetzung des Artikels 6 Ab-
satz 2 Buchstabe c, e und g in Verbindung mit Artikel 12
Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie. Die genannten Bestimmun-
gen des Artikels 6 der Richtlinie erweitern den Katalog der
Regelungsgegenstände einer Vereinbarung über einen Euro-
päischen Betriebsrat, die den Parteien als Orientierungshilfe
zur Verfügung gestellt werden.

Zu Buchstabe a

Zum Katalog möglicher Regelungsgegenstände einer Ver-
einbarung über einen Europäischen Betriebsrat gehört die in
§ 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 eingefügte Abstimmung
des Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung des Euro-
päischen Betriebsrats auf die Beteiligungsrechte der natio-
nalen Arbeitnehmervertretungen. Entsprechend Artikel 12
Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie kann nur das Verfahren auf
Ebene des Europäischen Betriebsrats angepasst, nicht aber
in die Rechte der nationalen Arbeitnehmervertretungen ein-
gegriffen werden.

Zu Buchstabe b

Entsprechend Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie
soll die Vereinbarung über einen Europäischen Betriebsrat
auch Regelungen über die Einsetzung eines Ausschusses in-
nerhalb des Europäischen Betriebsrats enthalten. Dies dient
dem Ziel der Richtlinie, eine verbesserte Koordinierung und
eine höhere Effizienz der regelmäßigen Arbeit des Europäi-
schen Betriebsrats zu ermöglichen.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe d

Entsprechend Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe g der Richtlinie
wird klargestellt, dass auch die Modalitäten einer Änderung
oder Kündigung möglichst in der Vereinbarung selbst fest-
gelegt werden sollten.

Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

Die Zusammensetzung des Europäischen Betriebsrats kraft
Gesetzes bestimmt sich nach dem Anhang I Absatz 1 Buch-
stabe c der Richtlinie. Die Regelung entspricht dem gleich-
lautenden Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
über die Zusammensetzung des besonderen Verhandlungs-
gremiums und dessen Umsetzung in § 10 (vgl. dazu aus-
führlich die Begründung zu Nummer 5 (§ 10)).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung in § 23 Absatz 5 regelt die Berücksichtigung
einer ausgewogenen Vertretung der Arbeitnehmer nach ihrer
Tätigkeit im Europäischen Betriebsrat kraft Gesetzes, soweit
dies möglich ist. Über die Verweisung in § 18 Absatz 2 gilt
die Regelung entsprechend Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b
der Richtlinie auch für den Europäischen Betriebsrat kraft
Vereinbarung.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 10

Die Regelung sieht entsprechend dem Anhang I Absatz 1
Buchstabe d der Richtlinie die Bildung eines Ausschusses
durch den Europäischen Betriebsrat kraft Gesetzes zur Füh-
rung der laufenden Geschäfte zwingend vor. Der Ausschuss
besteht aus höchstens fünf Mitgliedern.

Zu Nummer 11

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu den
Nummern 10, 14 und 15.

Zu Nummer 12

Redaktionelle Änderung aufgrund der nunmehr in § 1 allge-
mein geregelten Zuständigkeit des Europäischen Betriebs-
rats.

Zu Nummer 13

Die Regelung zu Sachverständigen sowie Kosten und Sach-
aufwand werden im neuen § 39 zusammengefasst, so dass
die §§ 29 und 30 aufzuheben sind. § 31 entfällt aufgrund der
nunmehr in § 1 allgemein geregelten Zuständigkeit des Eu-
ropäischen Betriebsrats.

Zu Nummer 14

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 13.

Zu Nummer 15

Mit den Änderungen wird der Wortlaut der nun in § 30 gere-
gelten Unterrichtungs- und Anhörungspflicht entsprechend
Anhang I Absatz 3 der Richtlinie angepasst sowie eine Fol-
geänderung zu Nummer 10 vorgenommen.

Zu den Nummern 16 und 17

Redaktionelle Folgeänderungen zu den Nummern 13, 14
und 15.

Zu Nummer 18

Die Regelung zur Unterrichtung der örtlichen Arbeitneh-
mervertreter wird als neuer § 36 in den fünften Teil des Ge-
setzes verschoben, so dass der bisherige § 35 aufzuheben
ist.

Zu den Nummern 19, 20 und 21

Redaktionelle Folgeänderungen zu den Nummern 8, 14
und 15.



Drucksache 17/4808 – 12 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Zu Nummer 22

Die neu gefasste Überschrift des fünften Teils verdeutlicht,
dass die Bestimmungen des fünften Teils sowohl für die Ar-
beitsweise des Europäischen Betriebsrats kraft Vereinba-
rung als auch des Europäischen Betriebsrats kraft Gesetzes
gelten.

Zu den Nummern 23 und 24

Redaktionelle Folgeänderungen zu den Nummern 14 bis 16
und 18.

Zu Nummer 25

Zu § 36

Die Unterrichtung der örtlichen Arbeitnehmervertreter ist
nunmehr in Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie geregelt und
gilt damit sowohl für den Europäischen Betriebsrat kraft
Vereinbarung als auch für den Europäischen Betriebsrat
kraft Gesetzes. Dementsprechend wird der bisherige § 35
aus dem Vierten Teil inhaltlich als neuer § 36 in den Fünften
Teil übertragen.

Zu § 37

Die Vorschrift setzt Artikel 13 der Richtlinie um und ermög-
licht die Aufnahme von Verhandlungen über die Errichtung
eines neuen Europäischen Betriebsrats im Falle wesentli-
cher Strukturänderungen des Unternehmens oder der Unter-
nehmensgruppe.

Nach Absatz 1 kann bei einer wesentlichen Strukturände-
rung das Antrags- oder Initiativrecht nach § 9 Absatz 1 aus-
geübt werden, wenn für diesen Fall keine Anpassungsklau-
sel in geltenden Vereinbarungen der betroffenen Unterneh-
men oder Unternehmensgruppen vorgesehen ist – so z. B.
bei einem Europäischen Betriebsrat kraft Gesetzes – oder
sich bestehende Anpassungsklauseln widersprechen. Satz 2
enthält Beispiele für wesentliche Strukturänderungen. Dazu
gehören der Zusammenschluss, die Spaltung, die Verlegung
und die Stilllegung von Unternehmen oder Unternehmens-
gruppen sowie die Verlegung oder Stilllegung von Betrie-
ben, soweit sie Auswirkungen auf die Zusammensetzung
des Europäischen Betriebsrats haben können. In diesen Fäl-
len ist von einem erheblichen Einfluss auf die Struktur des
Unternehmens auszugehen. Die Aufzählung ist nicht ab-
schließend.

Entsprechend der Vorgabe des Artikels 13 Unterabsatz 2 der
Richtlinie bestimmt Absatz 2, dass abweichend von § 10 je-
der von der Strukturänderung betroffene Europäische Be-
triebsrat drei weitere Mitglieder aus seiner Mitte zusätzlich
in das besondere Verhandlungsgremium entsendet.

Absatz 3 gewährleistet die Kontinuität der grenzübergrei-
fenden Unterrichtung und Anhörung in der entscheidenden
Phase einer Strukturänderung, indem gemäß Artikel 13 Un-
terabsatz 3 der Richtlinie jedem von der Strukturänderung
betroffenen Europäischen Betriebsrat ein Übergangsmandat
eingeräumt wird. Das Übergangsmandat nimmt der jewei-
lige Europäische Betriebsrat entsprechend den für ihn im
Unternehmen bzw. der Unternehmensgruppe geltenden Re-
gelungen wahr. Mit der zentralen Leitung kann hiervon Ab-
weichendes vereinbart werden; sind mehrere Europäische
Betriebsräte betroffen, kann eine solche Vereinbarung nur
gemeinsam getroffen werden.

Absatz 4 stellt klar, dass die Regelungen dieses Gesetzes
nicht nur bei Abschluss einer neuen Vereinbarung gelten,
sondern dass auch gemäß § 21 Absatz 1 ein Europäischer
Betriebsrat kraft Gesetzes zu errichten ist, wenn keine Ver-
einbarung nach § 18 oder § 19 zustande kommt oder die
zentrale Leitung die Aufnahme von Verhandlungen verwei-
gert.

Zu § 38

§ 38 entspricht Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie und regelt
die Voraussetzungen für den Anspruch des besonderen Ver-
handlungsgremiums und des Europäischen Betriebsrats auf
Teilnahme seiner Mitglieder an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen.

Maßgebliches Kriterium für die Teilnahme an einer Schu-
lungsveranstaltung ist deren Erforderlichkeit für die Gre-
mientätigkeit. Danach kommen z. B. Sprachkurse, aber auch
rechtliche und wirtschaftliche Themen als erforderliche
Schulungen in Betracht. Über die Teilnahme und die zeit-
liche Lage haben der Europäische Betriebsrat bzw. das be-
sondere Verhandlungsgremium sowohl die zentrale Leitung
als auch die hiervon unmittelbar betroffenen Arbeitgeber
rechtzeitig zu informieren. Die betrieblichen Notwendigkei-
ten sind bei der Festlegung der zeitlichen Lage zu berück-
sichtigen. Der Europäische Betriebsrat erhält die Möglich-
keit, die Aufgaben nach Absatz 1 dem nach § 26 gebildeten
Ausschuss zu übertragen. Die Kostentragung der Schulungs-
veranstaltung richtet sich nach § 16 bzw. § 39 Absatz 1.

Zu § 39

Die Vorschrift setzt Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie um
und fasst die Regelungen über die Kostentragung für die
Bildung und Tätigkeit des Europäischen Betriebsrats und
des Ausschusses einschließlich der Unterstützung durch
Sachverständige einheitlich im fünften Teil des Gesetzes zu-
sammen.

Nach Absatz 1 trägt die zentrale Leitung die Kosten für Bil-
dung und Tätigkeit des Europäischen Betriebsrats und des
Ausschusses. Die Formulierung entspricht der bislang für
die Kosten des Europäischen Betriebsrats kraft Gesetzes
geltenden Vorschrift. Umfasst sind auch die Kosten für
Sachverständige nach Absatz 2 sowie die Kosten für erfor-
derliche Fortbildungen nach § 38.

Nach Absatz 2 können sich Europäischer Betriebsrat und
Ausschuss durch Sachverständige ihrer Wahl unterstützen
lassen, sofern dies zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfül-
lung erforderlich ist. Machen der Europäische Betriebsrat
oder der Ausschuss von dieser Möglichkeit Gebrauch, be-
schränkt sich die Kostentragung jeweils auf einen Sachver-
ständigen entsprechend der schon bislang für den Europäi-
schen Betriebsrat kraft Gesetzes geltenden Regelung. Ver-
einbarungen nach § 18 oder § 19 können hiervon abwei-
chende Regelungen vorsehen.

Zu Nummer 26

Für die Freistellung und die Entgeltfortzahlung der im In-
land beschäftigten Mitglieder des besonderen Verhand-
lungsgremiums und des Europäischen Betriebsrats gilt § 37
Absatz 6 Satz 1 und 2 des Betriebsverfassungsgesetzes ent-
sprechend, wenn sie an nach § 38 erforderlichen Fortbildun-
gen teilnehmen.
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Zu Nummer 27

Entsprechend der Eingangsbestimmung des Artikels 14 Ab-
satz 1 der Richtlinie gilt die in § 41 Absatz 1 bestimmte ge-
setzesverdrängende Wirkung der dort genannten Vereinba-
rungen nicht unter den in § 37 (wesentliche Strukturände-
rung) geregelten Voraussetzungen. Gleiches gilt für Anpas-
sungen nach Absatz 4 des § 41.

Der neue Absatz 8 des § 41 setzt Artikel 14 Absatz 1 Buch-
stabe b und Absatz 2 der Richtlinie um. Satz 1 bestimmt die
Fortgeltung des Europäische Betriebsräte-Gesetzes in seiner
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung für
Vereinbarungen, die zwischen dem 5. Juni 2009 und dem
5. Juni 2011 unterzeichnet oder überarbeitet wurden. Dies
gilt entsprechend Artikel 14 Absatz 1 Eingangssatz nicht in
den Fällen des § 37. Entsprechend Artikel 14 Absatz 2 der
Richtlinie können im genannten Zeitraum befristet abge-
schlossene Vereinbarungen einvernehmlich verlängert oder
unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 überarbeitet wer-
den, solange die Vereinbarung wirksam ist. Auf bestehende
Vereinbarungen nach Artikel 6 der Richtlinie 94/45/EG, die
nicht in dem o.g. Zeitfenster überarbeitet worden sind, fin-
det entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 2009/38/EG
das neue Recht Anwendung.

Die Herausnahme der Fälle des § 37 aus § 41 Absatz 1, 7
und 8 bewirkt entsprechend Artikel 14 der Richtlinie, dass

unter den in § 37 genannten Voraussetzungen in allen Fällen
die Regelungen des EBRG in seiner aktuellen Fassung an-
zuwenden sind unabhängig davon, ob in den betroffenen
Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen bislang eine Ver-
einbarung galt, auf die das EBRG nicht oder lediglich in sei-
ner bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung
Anwendung fand.

Zu Nummer 28

Redaktionelle Folgeänderungen zu Nummer 24.

Zu Nummer 29

Die Änderungen in Absatz 1 des § 45 sind redaktionelle
Folgeänderungen zu den Nummern 3, 10, 14 und 15.

Zu Artikel 2 (Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 27.

Zu Artikel 3 (Bekanntmachungserlaubnis)

Artikel 3 regelt die Erlaubnis zur Neubekanntmachung
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.



Drucksache 17/4808 – 14 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Anlage 2
Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Ge-
setzes auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflich-
ten begründet werden, geprüft.

Mit dem Vorhaben werden keine Informationspflichten neu
eingeführt, geändert oder aufgehoben.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines ge-
setzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das Rege-
lungsvorhaben.
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